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Anhang zum Rechnungsabschluss 2025  
gemäß § 173 StGHVO  

der Gemeinde St. Andrä-Höch 
 
 
Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  
 
Im Rechnungsabschluss wurden die Zugänge im Anlagevermögen nach den tatsächlichen 
aufgewendeten Anschaffungs-/Herstellungskosten - nach dem Grundsatz der Einzelbewertung - 
erfasst. 
 
Die zur Inbetriebnahme erforderlichen Eigenleistungen für den Wasser- und Kanalbau wurden als 
Herstellungskosten dem Bauvorhaben 2025 zugeschlagen. Diese wurden - basierend auf einer 
Stundensatzermittlung und den vorliegenden Stundenaufzeichnungen - über aktivierte Eigenleistungen 
im Rechnungswesen ausgewiesen. 
 
Die Höhe der Beteiligung hat sich zum Anfangsstand nicht geändert, da es keine Kursschwankungen gibt.  
 
Die langfristigen Forderungen aus der Barwertförderung des Bundes wurden nicht abgezinst, da diese 
verzinst ausbezahlt werden.  
 
Die Kassa- und Bankguthaben stimmen mit den Bankkontoauszügen per 31.12.2025 überein. 
Bestätigungen darüber – gegengezeichnet vom Bürgermeister und Gemeindekassier – liegen vor.  
 
Die Vorratsbewertung wurde nicht vorgenommen, da die einzelnen Vorratspositionen die Wertgrenzen 
nicht überschreiten. 
 
Die unter den liquiden Mitteln ausgewiesenen Zahlungsmittelreserven entsprechen den 
ausgewiesenen zweckgebundenen und der allgemeinen Haushaltsrücklage mit Zahlungsmittelreserve. 
 
 
Ergebnisrechnung 
 
Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung befinden sich bereits im Lagebericht. 
 
 
Finanzierungsrechnung – Investive Gebarung  
 
Für das Haushaltsjahr 2025 hat die Gemeinde St. Andrä-Höch Investitionen in der Höhe von EUR 
467.214,21 getätigt. (Investive Einzelvorhaben EUR 106.045,17, Sonst. Investitionen EUR 13.481,64, 
mehrjährige Investive Einzelvorhaben EUR 347.687,40). Diese Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
sowie Kapitaltransferzahlungen wurden im Wesentlichen durch Eigenmittel (Leader-Förderung für die 
Aussichtswarte) EUR 229.268,05, Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel EUR 129.250,00, sowie 
Subventionen/sonstige Kapitaltransferzahlungen EUR 120.695,69 finanziert.  
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Die Ein- und Auszahlungen für investive Vorhaben im Haushaltsjahr 2025 können der folgenden 
Übersicht entnommen werden (Für Details siehe Druck RA, Seite 233 bis 239):  
 

 
 
 
Zu den Einzahlungen in der investiven Gebarung zählen: 
 
Zugeflossene Gemeindebedarfszuweisungsmittel in Höhe von EUR 129.250,00 für  

 Beleuchtung Sportplatz EUR 13.250,00  

 Erbstraße (Friedhof) EUR 116.000,00 
 
Entnahme aus Haushaltsrücklagen:  

 Mit dem Verkaufserlös Grundstück Neudorf von EUR 1.832,00 wurde zum Teil die 
Photovoltaikanlage Kindergarten bedeckt  

 
Zugeflossene Subventionen und sonstige Kapitaltransfers in Höhe von EUR 532.679,00 für  

 Volksschule Nachmittagsbetreuung EUR 39.748,14 (Landesförderung) 

 Wasseranschlüsse 2025 EUR 12.444,76 (Interessentenbeiträge)  

 Kanalanschlüsse 2025 EUR 841,24 (Interessentenbeiträge) 

 Beleuchtung Sportplatz EUR 6.600,00 (Eigenmittelanteil Fußballverein St. Andrä-Höch) 

 Erbstraße (Friedhof) EUR 29.202,21 (KIG-Mittel) 

Haushaltsjahr: 2025 Investition Ergebnis

Anschaffun
gs- oder 

Herstellung
s-kosten

Mittel aus 
Geldfluss der 

operativen 
Gebarung 

(Eigenmittel)

Rückführung 
in die 

operative 
Gebarung

Gemeinde-
bedarfszu-
weisungen 

Haushalts-
rücklagen

Subventione
n/sonstige 

Kapital-
transfers

Darlehen

Veräußerung 
langfristiges 

Vermögen 
und 

sonstiges

Finanzierun
gs-ergebnis

offene 
Verbindlich-

keiten/ 
Forderungen

Budget FF Investiv - 163 32.500,00 32.500,00 0,00

Volksschule Nachmittagsbetreuung - 250 39.748,14 39.748,14 0,00

Mittelschule AOH Aufwand - 212 1.841,40 1.841,40 0,00

Wasseranschlüsse 2025 - 850 12.444,76 12.444,76 0,00

Kanalanschlüsse 2025 - 851 841,24 841,24 0,00

Photovoltaik Kindergarten - 870 18.669,63 16.837,63 1.832,00 0,00

SA 1 - Saldo investive Einzelvorhaben 106.045,17 51.179,03 0,00 0,00 1.832,00 53.034,14 0,00 0,00 0,00 0,00

Server Gemeindeamt und Smart-UPS - 010000 8.885,64 8.885,64 0,00

Fußballtor Sportplatz - 262 1.890,00 1.890,00 0,00

 Rüttelplatte Wirtschaftshof - 820 2.706,00 2.706,00 0,00

SA 2 - Saldo sonstige Investitionen 13.481,64 13.481,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SA1+SA2 Investitionstätigkeit gesamt 119.526,81 64.660,67 0,00 0,00 1.832,00 53.034,14 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleuchtung Sportplatz 2025 - 262 57.205,22 24.105,22 13.250,00 6.600,00 13.250,00

Erbstraße (Friedhof) 2025-2026 - 612 239.297,80 94.095,59 116.000,00 29.202,21 0,00

Aussichtswarte Wiederaufbau - 771 -411.983,31 440.997,00 -29.013,69

Wirtschaftshof - 820 44.574,57 44.574,57 0,00

Verbindungsleitung Leibnitzerfeld - 850 2.845,65 -2.845,65 2.845,65

Wasseranschlüsse 2024 - 850 109,81 109,81

Kanalanschlüsse 2024 - 851 6.500,00 6.500,00

SA 3 - Saldo Mehrjährige investive Einzelvorhaben 347.687,40 162.775,38 -411.983,31 129.250,00 0,00 479.644,86 0,00 0,00 -11.999,53 2.845,65

Saldo Investitionstätigkeit gesamt (SA 1+SA 2+SA3) 467.214,21 227.436,05 -411.983,31 129.250,00 1.832,00 532.679,00 0,00 0,00 -11.999,53 2.845,65

Rechnungsabschluss 2025 - Investive Gebarung

Finanzierung

I. Investive Einzelvorhaben

II. Sonstige Investitionen

III. Mehrjährige investive Einzelvorhaben
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 Aussichtswarte Leader Förderung EUR 440.997,00, der Überschuss von 411.983,31 wurde in die 
operative Gebarung zurückgeführt  

 Verbindungsleitung Leibnitzerfeld EUR 2.845,65 (Interessentenbeiträge) 
 
Folgende Bedarfszuweisungsmittel und Kapitaltransfers werden im Jahr 2026 ausbezahlt: 

 Beleuchtung Sportplatz EUR 13.250,00  
 
Folgende Bedarfszuweisungsmittel und Förderungen wurden in die operative Gebarung gebucht:  

 Mittelschule Gleinstätten BZ für Darlehenstilgung EUR 125.000,00 

 Volksschule Nachmittagsbetreuung EUR 6.319,14 

 Breitbandausbau BZ für Darlehenstilgung EUR 144.950,00 

 Verbindungsleitung Leibnitzerfeld EUR 32.680,00 (wurde auf die RU Wasser übertragen)  

 Katastrophenfonds 2023 (HW Schäden) EUR 8.300,00 
 
Unter den Auszahlungen in der investiven Gebarung sind erfasst:  
 
Investive Einzelvorhaben:  

 Budget Feuerwehr Investiv EUR 32.500,00 

 Volksschule Nachmittagsbetreuung EUR 39.748,14 

 Mittelschule Infrastruktur Aufwand EUR 1.841,40 

 Wasseranschlüsse 2025 EUR 12.444,76 

 Kanalanschlüsse 2025 EUR 841,24 

 Photovoltaik Kindergarten EUR 18.669,63 
 
Sonstige Investitionen:  

 Server Gemeindeamt und Smart-UPS EUR 8.885,64 

 Fußballtor Sportplatz EUR 1.890,00 

 Rüttelplatte Wirtschaftshof EUR 2.706,00 
 
Mehrjährige investive Einzelvorhaben:  

 Beleuchtung Sportplatz EUR 57.205,22 

 Erbstraße (Friedhof) EUR 239.297,80 

 Wirtschaftshof EUR 44.574,57 

 Wasseranschlüsse 2024 EUR 109,81 Zahlung der Rechnung aus dem Jahr 2024 

 Kanalanschlüsse 2024 EUR 6.500,00 Zahlung der Rechnung aus dem Jahr 2024 
 
 
Finanzierungsrechnung – Finanzierungstätigkeit – Darlehen  
 
Im Jahr 2025 wurde kein Darlehen aufgenommen (Summe Einzahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit (SU35)).  
 
Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (SU36) umfassen die im Haushaltsjahr 2025 
bezahlten Tilgungen von Finanzschulden (Bankdarlehen) in Höhe von EUR 604.657,34.  
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Für Details siehe Druck RA Anlage 6c – Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 
(Seiten 248 bis 252).  
 
 
Haushaltsrücklagengebarung 
 
Der Stand der Haushaltsrücklagen per 31.12.2025 setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Der allgemeinen Haushaltsrücklage wurden im Jahr 2025 Zinsen in Höhe von EUR 1.156,67 zugeführt.  
Entnommen wurde der allgemeinen Haushaltsrücklage nichts.  
 

 
 
 
Die Rücklage für das FF-Auto wurde im Jahr 2025 eröffnet. Es wurden EUR 15.000,00 zugeführt 
(tatsächliche Zuführung per 15.1.2026).  
 
Der Rücklage für Soziales wurden Zinsen in Höhe von EUR 48,58 zugeführt.  
 
Die Rücklage für Tourismus wurde im Jahr 2025 eröffnet. Es wurden EUR 30.000,00 auf die Rücklage 
übertragen und Zinsen in Höhe von EUR 2,91 zugeführt.  
 
Der Rücklage für Grundstücksverkauf wurde im Jahr 2025 der Verkaufserlös eines Grundstückes aus 
dem Jahr 2024 in Höhe von EUR 1.832,00 zugeführt und für das Projekt Photovoltaik Kindergarten 
wieder entnommen.  
 
Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve aus den 
Gebührenhaushalten sind für die Finanzierung der zukünftig geplanten Wasser- und Kanalanschlüsse 
vorgesehen.  
Der Rücklage für Wasser wurden insgesamt EUR 50.063,83 zugeführt, davon EUR 58,38 Zinsen, die 
Nachträgliche Förderung Verbindungsleitung Leibnitzerfeld mit St. Andrä-Höch EUR 32.680,00 und der 
Überschuss der Interessentenbeiträge EUR 17.325,46 (tatsächliche Zuführung per 25.02.2026).  
Der Rücklage für Abwasser wurden insgesamt EUR 63.762,61 zugeführt, davon EUR 869,95 Zinsen, 
Interessentenbeiträge EUR 4.759,51 und der Überschuss vom RA 2025 in Höhe von EUR 58.133,15. 
(tatsächliche Zuführung per 25.02.2026 und 06.03.2026).  
Der Rücklage für Abfall wurden Zinsen in Höhe von EUR 260,74 zugeführt.  
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Die zweckgebundene Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve, die mit Beschlussfassung 
vom 26.04.2021 aus dem Saldo der Eröffnungsbilanz gebildet wurde (Rücklage für die Eröffnungsbilanz 
(§ 207 STGHVO)), soll in den nächsten Jahren zur Verbesserung des kumulierten Nettoergebnisses – im 
Ausmaß der nicht finanzierungswirksamen Erträge abzüglich der Aufwendungen - aufgelöst werden. Für 
den RA 2025 wurden dieser Rücklage EUR 386.703,80 entnommen. 
 

 

 
 
 
Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel (ohne ZMR), die aus den 
erhaltenen Gemeindebedarfszuweisungsmittel für investive Vorhaben gebildet wurden, werden jährlich 
über die Nutzungsdauer, des mit den BZ-Mittel finanzierten Vorhabens, aufgelöst.  
Im Jahr 2025 wurden Bedarfszuweisungen in Höhe von EUR 340.916,00 aufgelöst. Aus erhaltenen 
Bedarfszuweisungen wurden EUR 399.200,00 an Haushaltsrücklagen zugeführt.  
 

 

 

 
 
(Details Siehe Seiten 246 und 247 Anlage 6b – Nachweis über Haushaltsrücklagen und 
Zahlungsmittelreserven). 
 
Wirkung der geplanten Rücklagenentnahmen: 
Die Rücklagenentnahmen aus den BZ-Rücklagen verbessern den SA 00, der dem kumulierten 
Nettoergebnis zugeschlagen wird; dadurch kommt es lediglich zu Verschiebungen innerhalb der 
Positionen des Nettovermögens. 
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Finanzbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen 
 
Der Anfangsstand der Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube zum 01.01.2025 beträgt EUR 
46.760,55. Es wurden Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube in Höhe von EUR 5.207,66 gebildet 
(dotiert), es wurde nichts aufgelöst. Das ergibt einen Endstand der Rückstellungen für nicht konsumierte 
Urlaube in Höhe von EUR 51.968,21. Siehe Anlage 6q – Rückstellungsspiegel auf der Seite 262.  
 

 
 
 
Pauschale Wertberichtigung von Forderungen 
 
Im Jahr 2025 wurde keine Wertberichtigung vorgenommen. Die offenen Abgabenrückstände wurden in 
der Prüfungsausschusssitzung am 23.03.2026 besprochen.  
 
 
Teil-RA2025 Volksschule St. Andrä-Höch  
 

 
 

 
 
 
Sonstige Erläuterungen - Abweichung zwischen RA 2025 und VA 2025 
 
Wesentlich höhere Ausgaben als budgetiert:  

 (010000/042000) Erhöhte Kosten Server Zentralamt um EUR 3.885,64  

 (211100/614000) Erhöhte Instandhaltung Gebäude Volksschule um EUR 3.394,23 (einige 
Instandhaltungskosten für die GTS betreffen das Gebäude Volksschule)  

 (211100/728000) Erhöhte Reinigungskosten Volksschule (Firma Edler) und Schulassistenz (war 
hier nicht budgetiert) um insgesamt EUR 30.172,34  

 (240000/614000) Erhöhte Instandhaltungskosten Gebäude Kindergarten um EUR 4.023,99 
(Rollo Kindergarten wurde auf Instandhaltung gebucht statt in die Investive Gebarung, die Kosten 
sind deutlich geringer ausgefallen als budgetiert)  

 (262000/042000) Erhöhte Kosten für das Projekt Beleuchtung Sportplatz um EUR 7.095,22  

 (262000/610000) Erhöhte Instandhaltungskosten Sportplatz um EUR 3.675,94  

 (363000/720509) Vergütung Personal Straße/Ortsbild EUR 17.540,60 war nicht budgetiert  

 (419000/751130) Erhöhte Kosten der Sozial- und Pflegeleistungsumlage und Schlussrechnung 
2024 um EUR 55.717,40  

Sonstige Schulerhaltungskosten
Misch-

schlüssel RA 2025 VA 2025 Differenz
Umzulegender Aufwand: 100% 97.168,23 83.800,00 13.368,23
Davon St. Andrä-Höch: 86,21% 83.768,73 72.243,98 11.524,75
Davon Groß Sankt Florian: 13,79% 13.399,50 11.556,02 1.843,48
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 (429000/757000) Erhöhte Kosten Heimpflege Hilfswerk um EUR 7.291,20  

 (612000/611000) Erhöhte Instandhaltungskosten Gemeindestraßen um EUR 38.079,53, davon 
EUR 34.000,00 HW-Anforderung vom Land Stmk  

 (840000/614000) Erhöhte Instandhaltungskosten Rüsthaus um EUR 9.374,97  

 (851000/346100) Erhöhter Tilgungsaufwand Darlehen Abwasserbeseitigung als laut 
Tilgungsplan um EUR 13.816,02, stattdessen ist der Zinsaufwand um EUR 15.768,67 niedriger  

 (851000/612000) Erhöhter Instandhaltungsaufwand Pumpwerke und Kanalanlage um EUR 
6.934,64  

 (851000/720509) Erhöhte Vergütung Personal Straße/Kanal um EUR 5.472,00, kann nicht 
genau vorausberechnet werden  

 (852000/720509) Erhöhte Vergütung Personal Straße/Müll um EUR 5.699,50, kann nicht genau 
vorausberechnet werden  

 (851000/752120) Erhöhte Transferzahlungen an AWV Leibnitz um EUR 3.721,08  

 (853000/728000) Erhöhte Aufwände aus Sonderreinigung Café und Korrekturbuchungen der 
Jahresabrechnung 2024 St. Andrä 120 und erhöhter Betriebskostenaufwand Höch 1 um 
insgesamt EUR 15.284,20  

 
Wesentlich geringere Ausgaben als budgetiert:  

 (212000/720000) Geringere Kostenbeiträge Mittelschule um EUR 14.268,17  

 (240000/614000) Das Projekt Rollo Kindergarten von EUR 30.000,00 wurde nicht umgesetzt, 
stattdessen wurden die Rollos auf Instandhaltung Gebäude Kindergarten gebucht  

 (240000/510100) Geringerer Geldbezug Kindergarten um EUR 40.006,00 – eine Abfertigung 
wurde versehentlich doppelt budgetiert 

 (240000/728200) Geringere Kosten Volkshilfe Kindergarten und Krippe um EUR 8.057,75 

 (419000/751150) Schulassistenz war hier falsch budgetiert EUR 20.100,00 – umgebucht auf 
211100/728000 

 (419000/751150) Geringere Kosten Schlussrechnung 2024 um EUR 22.735,76  

 (419000/751160) Geringere Kosten Schlussrechnung 2024 Kostenersätze um EUR 6.040,53 

 (528000/728000) Geringere Kosten TKV um EUR 5.965,01 

 (612000/060000) Das Projekt Straßenbau 2025 von EUR 50.000,00 wurde nicht umgesetzt 

 (820000/061000) Geringere Kosten Projekt Wirtschaftshof um EUR 5.425,43 

 (821000/617000) Geringere Instandhaltungskosten Fahrzeuge um EUR 10.725,39 

 (840000/600000) Geringere Stromkosten Rüsthaus um EUR 3.954,75 aufgrund der PV-Anlage 

 (850000/060000) Geringere Kosten für Wasseranschlüsse um EUR 17.555,24 

 (850000/755120) Geringere Kosten Wasserbezug Leibnitzerfeld um EUR 9.339,94 
 
Wesentlich höhere Einnahmen als budgetiert:  

 (024000/816100) Höhere Pauschalvergütung für Wahlen und Volksbegehren um EUR 3.536,76 

 (240000/816000) Höhere Treuhandeinnahmen KIGA und KIKRI insgesamt um EUR 16.098,83 

 (262000/307000) Eigenmittel FV St. Andrä für Beleuchtung Sportplatz von EUR 6.600,00 war 
nicht budgetiert 

 (419000/861100) Guthaben aus Endabrechnung Sozialhilfeverband EUR 43.484,89 war nicht 
hier budgetiert, sondern auf 419000/861170 

 (612000/816509) Höhere Vergütung Personal Straße/Wasser, Kanal, Müll, Ortsbildgestaltung 
um EUR 29.744,96, kann im Vorhinein nicht genau berechnet werden 

 (612000/871110) BZ Friedhof-Erbweg wurden im Jahr 2026 zur Gänze ausbezahlt, statt 
aufgeteilt auf die Jahre 2025+2026 
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 (771000/301100 und 309000) Höhere Leader-Förderung Landesmittel und EU-Mittel für die 
Aussichtswarte insgesamt um EUR 177.997,00  

 (850000/850000) Höhere Interessentenbeiträge Wasseranschlüsse um EUR 17.325,45 als am 
Projekt benötigt, diese wurden der Rücklage Wasser zugeführt  

 (851000/850000) Höhere Interessentenbeiträge Kanalanschlüsse um EUR 4.759,51 als am 
Projekt benötigt, diese wurden der Rücklage Kanal zugeführt  

 (852000/852000) Höhere Benützungsgebühren Müll um EUR 7.698,07  

 (853000/811000) Höhere Einnahmen der Mieten, Betriebskosten und Heizkosten bei den 
Wohngebäuden um EUR 4.213,61  

 (920000/831000) Höhere Grundsteuer um EUR 10.769,56 aufgrund der Aufrollungen  

 (925000/859100) Höhere Ertragsanteile um EUR 35.488,86 
 
Wesentlich geringere Einnahmen als budgetiert:  

 (240000/816100) Geringere Sozialstaffel KIGA und KRIPPE insgesamt um EUR 17.510,63 

 (240000/861140) Geringerer Kostenersatz Personalkosten KIGA und KRIPPE um EUR 9.852,61 

 (250000/301100) Geringere Förderung GTS um EUR 8.932,48, da auch die Ausgaben niedriger 
sind als budgetiert 

 (320000/810000) Geringere Einnahmen aus Vorschreibung Musikschulbeiträge um EUR 
16.751,07, da die Gemeindebeiträge mit der Abrechnung vorgeschrieben werden  

 (850000 und 851000/307800) Geringere Buchung Interessentenbeiträge Wasser- und 
Kanalanschlüsse auf die Projekte, da weniger aufgewendet wurde  

 (920000/834000) Zweitwohnsitz- und Leerstandsabgabe von EUR 35.000,00 wurde im Jahr 
2025 nicht vorgeschrieben  

 (920000/850000) Geringere Einnahme der Bauabgabe um EUR 6.459,06 
 
Sonstige Erläuterungen – Endstände der nicht VA-wirksamen Gebarung 
 
Details Siehe Druck RA Seiten 266 und 267 Anlage 6t – Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame 
Gebarung.  
 

Durchläufer Erläuterung 
271000 Umsatzsteuer Verrk. – Gutschrift  Die Zahlung erfolgt im Nachhinein 
279000 Sonstige Vorschüsse  Diverse sonstige Vorschüsse 
279100 Sachverständiger - Gebühren  Die Einhebung der SV-Gebühren erfolgt im Nachhinein 
287100 Außenstände/Überzahlungen 
Mieter  Außenstände/Überzahlungen von Mietern 

361000 Bundesgebühren Die Einnahmen werden quartalsweise weiterüberwiesen  
362000 Lohnsteuer 

Die Lohn-Kosten werden im Nachhinein an die jeweiligen 
Stellen überwiesen.  

362110 BVA Vertragsbedienstete 
362120 GKK Vertragsbedienstete 
362500 Dienstgeberbeitrag 

363100 Haftrücklässe 
Haftrücklass WVA BA10 Erw. Brünngr-Reith-St. Andrä 
EUR 5.484,26 und Haftrücklass Schlussrechnung 
Aussichtswarte EUR 29.203,37 

363900 Überzahlungen von Dritten Akontozahlungen der Gemeindeabgaben 
363998 Auszahlungskonto Lohn Die Sitzungsgelder werden im Nachhinein ausbezahlt 
369020 Nächtigungsabgabe Land Die Einnahmen werden quartalsweise weiterüberwiesen 
369090 Tourismusinteressentenbeitrag Die Einnahmen werden quartalsweise weiterüberwiesen 
369300 sonstige Verwahrgelder Auflösung zu einem späteren Zeitpunkt 

 


